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Pfarramts- und Wohnungsvertrag!Unexpected End of Formula
Der Kirchenrat der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Aargau, 
gestützt auf §§ 53 und 113 Kirchenordnung, Dienst- und Lohnreglement ordinierte Dienste und Archiv-Ordnung,

beschliesst:
Dekanat: 
     
Kirchgemeinde: 
     
Übergabe von Pfarramt und Pfarrhaus/Wohnung

von der abtretenden Pfarrperson: 
     
an die antretende Pfarrperson/

Kirchenpflege
: 
     
in Anwesenheit von

Pfarrpersonen: 
     

     
Kirchenpflege: 
     
Dekanat: 
     
Gestützt auf nachstehende Unterlagen:

· letztes Übergabeprotokoll vom:
     
· Archivverzeichnis vom:
     
· Mobiliarverzeichnis vom:
     
· Lehrmittelverzeichnis vom:
     
·      
     
·      
     
werden mit heutigem Tag, den
     
und nachfolgenden Bemerkungen übergeben und übernommen:

1.
Pfarrhaus/Wohnung

a) Bestand

Pfarrhaus/Wohnung umfassen folgende Objekte:

     
     
     
b) Zustand von Pfarrhaus/Wohnung bei Übergabe

Der Zustand von Pfarrhaus/Wohnung bei Übergabe ergibt sich aus dem Wohnungsabnahmeprotokoll im Anhang A zu diesem Pfarramts- und Wohnungsvertrag. Dieses entspricht dem Wohnungsabnahmeprotokoll des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbandes.

Die folgenden früheren Übergabeprotokolle sind diesem Pfarramts- und Wohnungsvertrag als Anhang       beigefügt:

     
     
     
Zusätzliche Bemerkungen:

     
     
     
2.
Miete, Unterhalt und Nebenkosten für Pfarrhaus/Wohnung

c) Grundsatz

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen des Rechts der Landeskirche, insbesondere die Kirchenordnung (KO; SRLA 151.100) und das Dienst- und Lohnreglement für die ordinierten Dienste (DLD; SRLA 371.300).

Den Kirchgemeinden wird empfohlen, die Empfehlungen für Ausstattung, Betriebskosten und Spesen gemäss Anstellungsverfügung & Funktionsbeschrieb für ordinierte Mitarbeitende der Kirchgemeinden der Reformierten Landeskirche Aargau zu übernehmen.

d) Amts- und Arbeitsräume

Miete, Nebenkosten und Unterhalt für die Amts- und Arbeitsräume gehen zu Lasten der Kirchgemeinde. Bei Wohnsitzpflicht in der Dienstwohnung sind die Amts- und Arbeitsräume in der Miete von monatlich CHF 1'500.-- berücksichtigt.

Zu den Amts- und Arbeitsräumen gehören:

     
     
     
e) Privaträume

Bei den Privaträumen gehen der so genannte kleine Unterhalt und die Nebenkosten zu Lasten der Pfarrperson. Den übrigen Unterhalt trägt die Kirchgemeinde.

Als kleiner Unterhalt gelten die für den gewöhnlichen Gebrauch erforderlichen Reinigungen und Ausbesserungen (wie insbesondere die Instandhaltung der Türschlösser, der Hahnen, der Spülkästen, der Rolladen, der elektrischen Schalter oder Stecker, der Glühbirnen, der Dichtungen usw.) bis zu einem jährlichen Betrag von CHF 1'000.--.

Zu den Nebenkosten gehören insbesondere die Kosten für Heizung, Warmwasseraufbereitung, Wasser, Hauswartung, Treppenhausreinigung, Gartenunterhalt, Strom, Licht, Benutzungsgebühr Kabelnetz, Abwassergebühr und Kehrichtgebühr.

Im Übrigen gelten sinngemäss die einschlägigen Regeln des Schweizerischen Mietrechts.

Zu den Privaträumen gehören:

     
     
     
f) Serviceabonnemente

Serviceabonnemente für Waschmaschine, Geschirrspülmaschine und Heizungsanlage gehen zu Lasten der Kirchgemeinde.
3.
Natürliche Früchte und Zinseinnahmen mit Bezug auf Pfarrhaus/Wohnung
Bezüglich der natürlichen Früchte und Zinseinnahmen aus Pfarrhaus/Wohnung wird folgendes vereinbart:

     
     
     
4.
Mobiliar im Eigentum der Kirchgemeinde

Das Mobiliar im Eigentum der Kirchgemeinde besteht aus den Gegenständen der nachfolgenden Verzeichnisse:

· Mobiliarverzeichnis vom: 
     
· Lehrmittelverzeichnis vom: 
     
·      
     
·      
     
Bemerkungen zum Zustand des Mobiliars:

     
     
     
5.
Archiv

Mit Bezug auf die Verantwortlichkeiten der Pfarrperson für das Archiv gelten die Bestimmungen der KO (SRLA 151.100), des DLD (SRLA 371.300) und der Archiv-Ordnung (SRLA 236.700).

Verantwortlich für die Eintragungen im Tauf-, Konfirmations-, Trau- und Bestattungsregister ist:      
Das Archiv der Kirchgemeinde besteht aus den Gegenständen der nachfolgenden Verzeichnisse:

· Archivverzeichnis vom:
     
·      
     
·      
     
Die Nachprüfung des Archivinhalts in Anwesenheit des Dekans hat folgenden Befund ergeben:
     
     
     
6.
Kassen und Konten

Folgende Kassen und Konten stehen im Eigentum der Kirchgemeinde und werden zur treuhänderischen und zweckentsprechenden Verwahrung und Verwaltung übergeben:

g) Kassen

Bezeichnung:
Bestand am:      
     
     
     
     
     
     
h) Konten

Bezeichnung:
Bestand am:      
     
     
     
     
     
     
7.
Weitere Vereinbarungen und pfarramtliche Spesen

Den Kirchgemeinden wird empfohlen, die Empfehlungen für Ausstattung, Betriebskosten und Spesen gemäss Anstellungsverfügung & Funktionsbeschrieb für ordinierte Mitarbeitende der Kirchgemeinden der Reformierten Landeskirche Aargau zu übernehmen.

Konkret vereinbaren die Parteien was folgt:

i) Amtsraum, Büromobiliar

     
     
     
j) Amtsraum, Arbeitsplatz

     
     
     
k) Heizkosten, Stromkosten

     
     
     
l) Raumpflege

     
     
     
m) Telefon, Handy und Internet

     
     
     
n) Fahrspesen

     
     
o) Medien/Bücher

     
     
     
8.
Nebeneinkünfte der Pfarrperson

Mit Bezug auf allfällige Nebeneinkünfte der Pfarrperson gilt das DLD (SRLA 371.300).

Zusätzlich wird folgendes vereinbart:

     
     
     
9.
Bemerkungen und Anregungen

     
     
     
10.
Schlüsselübergabe:

Folgende Schlüssel wurden heute von der abtretenden Pfarrperson abgegeben:

     
     
     
Folgende Schlüssel wurden heute der antretenden Pfarrperson übergeben:

     
     
     
Ort, Datum

     
Die Pfarrperson:
Für die Kirchenpflege:
Für das Dekanat:

     
     
     
Der ausgefüllte und unterzeichnete Pfarramts- und Wohnungsvertrag wird kopiert und geht je in einem Exemplar an: 

· Sekretariat des Kirchenrates

· Kirchenpflege

· Abtretende Pfarrperson

· Antretende Pfarrperson

· Dekan

Anhang A:

Wohnungsabnahmeprotokoll Pfarrhaus/Wohnung vom:      
Anhang      
Anhang      
Anhang      
Anhang      
Anhang      
�	SRLA 151.100, 371.300 und 236.700. Der Pfarramts- und Wohnungsvertrag in der Fassung vom 01.10.2007 ersetzt das bisherige Formular „Pfrundvertrag“ und ist ein gem. § 53 Kirchenordnung verbindliches landeskirchliches Formular.


�	Unzutreffendes streichen.
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